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©abifcben 93a^nt)of, ift oom gtnanjbepartement geneb=

migt roorben.
Über Die ©enooationSarbctten am ällfinfter in

Safel roirb berietet: ®te Arbeiten, bie für btefeS 3ab*
jur ®ur<bfübrung in AuSfiribt genommen roaren, fïnb
nunmehr jiemltd) fertiggefteltt. ©rneuert rourbe bie große
burcbgebenbe ©alette bet ©orberfaffabe unb bie ©tüde
biefer ©alerten, meiere feitlid) urn bte beiben îûrme ber=

umführen. ©totroenbig roar auch ber ©rfafc bet feitlid)en
SÇiâluS beim ©eorgSturm, roelc^e unmittelbar auf ber
©rüftung ftetjen. ®te ©telne, bte für biffe Arbeiten be=

nüt)t routben, fommen auS ben ©rücben beS ©JtaintaleS
(©JtilterSburg am ©Jlaitt) unb foüen fetjr fompaft unb
baltbar fein ; bie ©teinbauer» unb ©erüftarbeiten roerben
bureb bie finita Sa ©loche* ©täbeltn beforgt. 3m Saufe
ber näcbften ©Boche foüen bte ©erüfte entfernt roerben,
fo baß roäbrenb ber ^»auptfaifon baS ©Jlünfier roiebet
tn feiner ganjen ©cbönbeit unb ohne ftörenbe Singe*
rüftungen berounbert roerben fann. 3ur 3^tt roerben
oor bem ©Jlünfier nod) Ausgrabungen oorgenommen,
roelfbe roertooüe AnbaltSpunfte ergeben über bie Art ber
früheren An* unb Umbauten oor bem ©Jlünfter. SinfS
nacb bem ©runnen fanben ftd) in gleichmäßiger ©leiben*
folge menfd)licbe ©erippe, roaS auf einen früheren fÇrteb=

bof beim ©Jlünfter fließen läßt, rechts gegen baS Anti*
ftitium finben fid) ftarfe ©Jlauerfunbamente, bie fetifrecbt

jur ©Jlünfterfaffabe oertaufen unb auf ©orbauten fließen
laffen. ®ie ©rabarbeiten finb mit ©rlaubnis beS ©au*
bepartementeS bureb Çerrn ®r. Rati ©teßtin angeorbnet
roorben unb ift anjunebmen, baß biefer in einer fpäteren
©eröffentlicbung bie intereffanten ©rgebniffe feiner Arbeit
roeiteren Rreifen unferer ©eoölferung befannt geben roirb.

Am ©Jlünfter felbft roerben für bie näcbften 3ab"
noch roeitere bauliebe ©rgätijungSarbeiten nötig roerben,
boeb roirb bie Ausführung biefer Arbeiten möglich »fae
baS Anbringen ooit größeren ©erüften.

Aüe Anerfennung müffen mir unferen ©ebörben joüen,
baß fie feine ©Jlittel fdjeuten, um eines unferer febönften
®enfmäler in aüen Steilen in gutem ©taube ju erhalten.

®a3 nene SdjulbanS in ©tbaffbanfen. ®aS Preis*
austreiben be§ ©tabtrateS ift erfolgt. ®er ©tabtrat
oon ©cbaffbaufen, fo t)ctßt eS einleltenb, eröffnet unter
ben feit minbeftenS einem 3abr im Ranton ©cbaffbaufen
anfäßigen unb in ber übrigen ©ebroeij roohnenben febaff*
bauferifdjen Arcbiteften einen ©ßettberoerb jur ©rlangung
oon ©ntroürfen für ein ®oppelreaIfd)ulbauS auf bem

©mmerSberg. ®ann folgt baS eingebenb umfebriebene

©auprogramm. Außer 23 Rtaffenjimmern, einer ©ebul»
fücbe unb einem ©peifetaum fteßt baS ©auprogramm bte

folgenben ©läumlicbfelten oor: ein ßintmer für ärjtlid)e
uni) jabnärjtlicbe llnterfucbungen, ca. 40 in-, jroet 3eld>'
nungSfäle, ber eine ca. 100 m-, ber anbere ca. 80 in-,
©lorblicbt nießt abfolute ©eblnguna, mit ben baju ge»

hörigen ©lebenräumen jur Aufberoabruug ber 3JiateriaIien
unb ©Jlobeüe, ein ©tngfaal ca. 100 nr, eine Sumbaüe
mit ©arberobe unb ©eräterauni unb ben nötigen Ab*
orten unb piffoirS, £>aüe ca. 320 nr groß bei einer
©reite oon 13,5 in. ®S roirb ben ©eroerbern freigeftellt,
bte îumballe im ©cbulbauS felbft unterjubringen, ober
fie als Anbau ju projezieren. 3" beiben ftäflen foil
im ©rbgefrfioß ein ©launt oon jirfa 50 nr für baS

©lationalturnen untergebracht roerben.

Auf eine gute arcbiteftonifd)e ©efamtform ohne un--

nötigen Rofienaufroanb roirb ©Sert gelegt. ®er Sageplan
foil bie AuSgeftaltung beS ganjen im beigegebenen plan
bargefteÜten ©ebteteS jeigen, roobei eine iiberbauung beS

©runbfiüdeS Dir. 137 öftlid) ber RantonSfdjule bureb
etnen Ànnejç (îurnbaDe, Saboratorium) anjunebmen ift.
®ie ©ntroürfe ftnb bis jum 31. Oftober 1913 portofrei

bem ftäbtifdjen ©aureferenten elnjureicben. ®ie einge*
retebten Arbeiten roerben fetnerjelt roäbrenb 8—14 ïagen
öffentlich auSgefteüt. Heil unb Ort ber AuSfteüung, ferner
baS ©rgebnlS beS Urteils roerben in ber greffe befannt
gemacht. ®ie preiSgefrönten ©ntroürfe roerben ©igentum
ber ©tabt. ®er ©tabtrat beabfiebtigt, bie Ausführung
beS ©aueS bem ©etfaffer beS oom Preisgerichte btefür
empfohlenen PcojefteS ju übertragen, jeboeb behält er
ftcb freie fpanb oor. 3m übrigen gelten in finngemäßer
Anroenbung bie oom fcbroeijerifd)en 3ngenieur= unb Ar^i--
teftenoerein aufgefteüten „©runbfäbe für baS ©erfahren
bei arebiteffonifeben ©ßettberoerben" oom 1. 9too. 1908.

Über baS ßanaltfattonSprojeft ber ©tabt öiftbofS«
jeü (ïb^flou) hielt .ßerr ©emeinberat @. 94 a e f in etner
öffentlichen ©erfammlung im „£ecbtfaal" ein auSgejetcb»
neteS 91 e fer at.

9tad) bem oon £>errn ©cbroeijer aBalt, ïiefbau»
tedjnifer in 9Bil entroorfenen unb oon Çerm 3n9«me"ï
®icf in ©t. ©allen begutachteten Projeft hanbelt eS

fid) um etne fogenannte ©ebroemmfanalifation, alfo
unt^bie Anlage jur Ableitung oon ©cbmubroäffern aüet
Art, bie laut ©auorbnung oom 3ab^ 1875 nicht in offene
©räben abgeleitet roerben bürfen, unb rooburd) u. a.
ben im ©ebiete beS 9Bälblibad)eS unb beS ©cblacbtbairê'
roeiberS b«rfcbeit>e" îraffen 3"ftänben ein @nbe bereitet
roerben fann. Aber oon ben genannten Itbelftänben ganj
abgefeben, läßt fieb bte 9lotroenbigfeit etner rationeüen
Ablettung ber ©cbmubroäffer nicht beftretten. ®te ftäbtifebe
9Bafferoerforgung mit ihren 1600 Jahnen für Sücbe»,
9ßafcb=, ©abe= unb Rloielt ©inri^tungen erfüllt ihren
3roed als öffentliche ©ßoblfabrtSetnri^tung erft ganj,
roenn für möglicljft einroanbfreien Abjug biefeS ©ebraucbS»
roafferS geforgt ift.

®et Roftenpunft ift infofetn etroaS etgener 9tatur,
als baS Unternehmen ber ©emetnbe nur Auslagen oer=
urfaebt, aber nicht, roie ©Baffer, ®aS unb ©leftrijität,
neue ©innabmSqueüen erfcbließt; um fo größer ift freilich
ber ©erolnn für bie öffentliche ©efunbbeit. Um 9Rißoer=
ftänbniffen oorjubeugen, muß bicc erläuternb bemerft
roerben, baß baS profeft baS ganje bebaute unb ber ©e>

bauung noch jugänglicbe ©ebiet ber ©tabt InS Auge faßt,
b. b- eS rennet meßt mit bem beutigen ©ifcbofSjeü, fonbern
mit einem ©emeinroefen, roie eS ftcb Dietleicfjt in 30 bis
50 3abw präfentiert. ®eSbalb ift auch ber ©efamt»
foftenooranfcblag oon gr. 350,000 nicht gar ernft ju
nehmen, um fo roettiger, als baS ©Berf nidbt einmal für
baS heutige ©ifcbofSjeü auf einmal, fonbern in oer=
fcf)tebenen ©etlfiücfen gebaut roerben foü. ®urcb @r»

fteüung einiger ^auptfanäle ffiblid) ber Rircbgaffe unb
im ©d)lad)tbauSgebtet foü einmal bem bringenbfien ©e>

bürfniffe ©eebnung gelragen roerben. 3" ben übrigen
©ebleten erfolgt bie Ausführung fufjefftoe auf Antrag
beS ©emeinberateS bureb ©emetnbebeftbluß. ©ereitS be«

ftehenbe Anlagen roerben, foroeit unb folange fte ihrem
3roede in richtiger ©Betfe btenen, an bie öffentliche Äanali»
fation angefcbloffen. $ür bte erfte ©auperiobe, b. b- für
©rftcüuitg ber genannten £auptfanäle unb einiger ©leben»

ßränge, roäre etne ©untme oon ca. gr. 40,000 erforberlicb-

Die Sitbmtffioneoerorbnung ber Stobt 3MI.
iSdjtuë.)

3« ber ©orlage ber Rommiffion ftnb eS oor aüem
bie ©eftimmungen über baS Rontroürecbt ber ©ebörben,
roie fte tn Art. 33 formuliert ftnb, bie unS ©ebenfen
einflößen. @S ift Durchaus flar, baß bie oergebenbe
©ebörbe ba* 9iecbt haben muß, bie Ausführung ber

kchwed». p«»»» M. t4

Badischen Bahnhof, ist vom Finanzdepartement geneh-
migt worden.

Über die RenovationSarbeiten am Münster in
Basel wird berichtet: Die Arbeiten, die für dieses Jahr
zur Durchführung in Aussicht genommen waren, sind
nunmehr ziemlich fertiggestellt. Erneuert wurde die große
durchgehende Galerie der Vorderfassade und die Stücke
dieser Galerien, welche seitlich um die beiden Türme her-
umführen. Notwendig war auch der Ersatz der seitlichen
Fiälus beim Georgsturm, welche unmittelbar auf der
Brüstung stehen. Die Steine, die für diese Arbeiten be-

nützt wurden, kommen aus den Brüchen des Maintales
(Miltersburg am Main) und sollen sehr kompakt und
hallbar sein; die Steinhauer- und Gerüstarbeiten werden
durch die Firma La Roche-Stähelin besorgt. Im Laufe
der nächsten Woche sollen die Gerüste entfernt werden,
so daß während der Hauptsaison das Münster wieder
in seiner ganzen Schönheil und ohne störende Ginge-
rüstungen bewundert werden kann. Zur Zeit werden
vor dem Münster noch Ausgrabungen vorgenommen,
welche wertvolle Anhaltspunkte ergeben über die Art der
früheren An- und Umbauten vor dem Münster. Links
nach dem Brunnen fanden sich in gleichmäßiger Reihen-
folge menschliche Gerippe, was auf einen früheren Fried-
Hof beim Münster schließen läßt, rechts gegen das Anti-
stitium finden sich starke Mauerfundamente, die senkrecht

zur Münsterfassade verlaufen und aus Vorbauten schließen
lassen. Die Grabarbeiten sind mit Erlaubnis des Bau-
departementes durch Herrn Dr. Karl Stehlin angeordnet
worden und ist anzunehmen, daß dieser in einer späteren
Veröffentlichung die interessanten Ergebnisse seiner Arbeit
weiteren Kreisen unserer Bevölkerung bekannt geben wird.

Am Münster selbst werden für die nächsten Jahre
noch weitere bauliche Ergänzungsarbeiten nötig werden,
doch wird die Ausführung dieser Arbeiten möglich ohne
das Anbringen von größeren Gerüsten.

Alle Anerkennung müssen wir unseren Behörden zollen,
daß sie keine Mittel scheuten, um eines unserer schönsten
Denkmäler in allen Teilen in gutem Stande zu erhallen.

DaS neue SchulhauS in Schasshausen. Das Preis-
ausschreiben des Stadtrates ist erfolgt. Der Stadtrat
von Schaffhausen, so heißt es einleitend, eröffnet unter
den seit mindestens einem Jahr im Kanton Schaffhausen
ansäßigen und in der übrigen Schweiz wohnenden schaff-
Hauserischen Architekten einen Wettbewerb zur Erlangung
von Entwürfen für ein Doppelrealschulhaus auf dem

Emmersberg. Dann folgt das eingehend umschriebene

Bauprogramm. Außer 23 Klassenzimmern, einer Schul-
küche und einem Spetseraum sieht das Bauprogramm die

folgenden Räumlichkeiten vor: ein Zimmer für ärztliche
und zahnärztliche Untersuchungen, ca. 40 m", zwei Zeich-
nungssäle, der eine ca. 100 m^, der andere ca. 80 irn,
Nordlicht nicht absolute Bedingung, mit den dazu ge-

hörigen Nebenräumen zur Aufbewahrung der Materialien
und Modelle, ein Singsaal ca. 100 in", eine Turnhalle
mit Garderobe und Geräteraum und den nötigen Ab-
orten und Pissoirs, Halle ca. 320 in" groß bei einer
Breite von 13,5 i» Es wird den Bewerbern freigestellt,
die Turnhalle im Schulhaus selbst unterzubringen, oder
sie als Anbau zu projektieren. In beiden Fällen soll
im Erdgeschoß ein Raum von zirka 50 in" für das
Nationalturnen untergebracht werden.

Auf eine gute architektonische Gcsamtform ohne un
nötigen Kostenaufwand wird Wert gelegt. Der Lageplan
soll die Ausgestaltung des ganzen im deiqegebenen Plan
dargestellten Gebietes zeigen, wobei eine Überbauung des

Grundstückes Nr. 137 östlich der Kantonsschule durch
einen Annex (Turnhalle, Laboratorium) anzunehmen ist.
Die Entwürfe sind bis zum 31. Oktober 1913 portofrei

dem städtischen Baureferenten einzureichen. Die einge-
reichten Arbeiten werden seinerzeit während 8—14 Tagen
öffentlich ausgestellt. Zeit und Ort der Ausstellung, ferner
das Ergebnis des Urteils werden in der Presse bekannt
gemacht. Die preisgekrönten Entwürfe werden Eigentum
der Stadt. Der Stadtrat beabsichtigt, die Ausführung
des Baues dem Versasser des vom Preisgerichte hiefür
empfohlenen Projektes zu übertragen, jedoch behält er
sich freie Hand vor. Im übrigen gelten in sinngemäßer
Anwendung die vom schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenverein aufgestellten „Grundsätze für das Verfahren
bei architektonischen Wettbewerben" vom 1. Nov. 1908.

Über das Kanalisationsprojekt der Stadt Bischofs-
zell (Thurgau) hielt Herr Gemeinderat E. Naef in einer
öffentlichen Versammlung im „Hechtsaal" ein ausgezetch-
netes Referat.

Nach dem von Herrn Schweizer-Walt, Tiefbau-
techniker in Wil entworfenen und von Herrn Ingenieur
Dick in St. Gallen begutachteten Projekt handelt es
sich um eine sogenannte Schwemmkanalisation, also
um^die Anlage zur Ableitung von Schmutzwässern aller
Art, die laut Bauordnung vom Jahr 1875 nicht in offene
Gräben abgeleitet werden dürfen, und wodurch u. a.
den im Gebiete des Wäldlibaches und des Schlachthaus-
weihers herrschenden krassen Zuständen ein Ende bereitet
werden kann. Aber von den genannten Übelständen ganz
abgesehen, läßt sich die Notwendigkeit einer rationellen
Ableitung der Schmutzwässer nicht bestreiten. Die städtische
Wasserversorgung mit ihren 1600 Hahnen für Küche-,
Wasch-, Bade- und Klosett Einrichtungen erfüllt ihren
Zweck als öffentliche Wohlfahrtsetnrichtung erst ganz,
wenn für möglichst einwandfreien Abzug dieses Gebrauchs-
wasters gesorgt ist.

Der Kostenpunkt ist insofern etwas eigener Natur,
als das Unternehmen der Gemeinde nur Auslagen ver-
ursacht, aber nicht, wie Wasser, Gas und Elektrizität,
neue Einnahmsquellen erschließt; um so größer ist freilich
der Gewinn für die öffentliche Gesundheit. Um Mißver-
ständnissen vorzubeugen, muß hier erläuternd bemerkt
werden, daß das Projekt das ganze bebaute und der Be-
bauung noch zugängliche Gebiet der Stadt ins Auge faßt,
d. h. es rechnet nicht mit dem heutigen Bischofszell, sondern
mit einem Gemeinwesen, wie es sich vielleicht in 30 bis
50 Jahren präsentiert. Deshalb ist auch der Gesamt-
kostenvoranschlag von Fr. 350,000 nicht gar ernst zu
nehmen, um so weniger, als das Werk nicht einmal für
das heutige Bischofszell auf einmal, sondern in ver-
schtedenen Teilftücken gebaut werden soll. Durch Er-
stellung einiger Hauptkanäle südlich der Kirchgafse und
im Schlachthausgebiet soll einmal dem dringendsten Be-
dürsnisse Rechnung getragen werden. In den übrigen
Gebieten erfolgt die Ausführung sukzessive auf Antrag
des Gemeinderates durch Gemeindebeschluß. Bereits be-
stehende Anlagen werden, soweit und solange sie ihrem
Zwecke in richtiger Weise dienen, an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen. Für die erste Bauperiode, d. h. für
Erstellung der genannten Hauptkanäle und einiger Neben-
stränge, wäre eine Summe von ca. Fr. 40,000 erforderlich.

Die SàiffMsimordinW der EM Zürich.

(Schluß.)

In der Vorlage der Kommission sind es vor allem
die Bestimmungen über das Kontrollrecht der Behörden,
wie sie in Art. 33 formuliert sind, die uns Bedenken
einflößen. Es ist durchaus klar, daß die vergebende
Behörde das Recht haben muß, die Ausführung der
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Arbeiten unb Steferungen in ben SBerffiäiten, SJÎagajtnen
unb auf ben arbeitsplätjen ju übermalen unb ruâtjrenb
btefer 3®^ bie Sinhaltung ber SSorfd^ciften ber Ber»
orbnung ju fontrotlieren, fomie ben 2lnfct>lag ber arbeitS»
bebingungen auf bem 3Irbeit§ptal^e unb tn ben iBerf»
flatten ju forbetn. SGBenn bie oergebenbe Befjörbe aber
ju btefer Kontrolle „alle ihr gulfdfjeinenben Sftittel" an»
roenben foil, oon ben 2trbeitern bireft Befcfjroerben über
bie 9îid)tetnfyaltung ber arbeitSbebingungen entgegen»
nehmen mitt unb bergleicï)en, fo get)l bte§ unjroeifelhaft
weit über baS hinauf, roaS einem Unternehmer jugemutet
roerben barf. SS müßte fid) auS folcßen Beftimmungen
eine Beoormunbung beS Unternehmers ergeben, bie um
fo unerträglicher roirfen müßte, als fie naturgemäß nidht
burch bie 93ef)örbe felbft, fonbern in ber ^raçiS burdh
untergeorbnete angefüllte ausgeübt mürbe 3h* befon»
bereS ©efidEjt erhalten biefe Beftimmungen aber tn Ber»
binbung mit anbern Borfchriften ber Borlaqe. 3"
art. 22 ift unter anberm beftimmt, baß angcbote oon
Unternehmern auSgefcfjloffen fein follen, bie für bie Sin»
haltung ber Borfchriften beS 5. abfcf)nitteS bie erforber»
ließe (Sicherheit nicht bteten. Ser erfte artifel biefeS
abfchnitteè beftimmt nun, baß bie Unternehmer bie or.S»
üblichen arbeitSbebingungen etnjubalten hätten. Sine
burcbauS richtige unb für alle annehmbare Borfcbrift.

SaS in àrt. 33 formulierte Befchroerberecbt ber
arbeitet roirb bitfe SSorfd^rift aber ju einem Duell
fortbauernber ©treitigfeiten machen. Ste Baitoerroaltung
muß biefe Beftimmungen fo auffaffen, baß fie Befcbroerben
ber arbeitet über bie Uticf)ttnnebattung ber „orteüblichen
arbeitébebtngungen" jeberjeit entgegennehmen, unb auch
bann ju prüfen habe, menn ber angefd)ulbigte Unter»
nehmer momentan feine ftäbtifche arbeit aufführt. SaS
ift eine ganj felbftoerftänbtichc Folgerung, benn ber im
Momente ber anhebung ber ànftage oon ber ©tabt
nicht befcf)äftigte Unternehmer fann fcfjon in atlernäd)fter
3ett für bie Übertragung ftäbtifcher arbeiten in grage
fommen. 3ft bie anfefjutbigung gerechtfertigt, fo batf
er nach ben Beftimmungen ber KonimiffionSoorlage nicht
berücfßchtigt roerben Sine berartige anfehuibigung
fann aber unmöglich in roenigen Sagen geprüft unb er»

lebigt roerben. Ste golae roäre, baß bie Beftimmungen
fieß ju einer feßarfen 3Baffe in ber £>anb ber ©eroetf»
f^aften geftalten roürben, geeignet jeben ihnen aus
biefem ober jenem ©runbe mißbeliebigen Unternehmer
oon ber Übernahme ftäbtifcher arbeiten ausschließen ;

bte anfehuibigung müßte nur im richtigen Momente er»

folgen, darüber b'üauS ift ju fagen, baß ber Begriff
ber „ortsüblichen arbeitSbebingungen" für Berufe mtt
ooüauSgebauten Sarifoerträgen ja flar umfdbtieben fein
mag, für bie SJtebrjabl ber ©eroerbe aber burcbauS
nicht ftcher abjuqrenjen ift. Sie Sftöglichfeit fcheinbar
begrünbeter, in SBirflichfeit aber ungerechter anfchul»
bigungen, ift in roeitem Umfange gegeben. 3 roeitern
fann unb barf bie SntfdE;eibung über beranige roirtlchaft»
liehe ©treitfragen nidht jum ©chaben einjelner Unter»
nehm er in bie £änbe oon abmtniftratiobehörben gelegt
roerben. 3" beten eigenem Qntereffe nicht! Sie Surcb-
führung ber hier angefochtenen Beftimmungen müßte
bie Bauoorftänbe, oor allem ben Borftanb beS Bau»
roefenë I, jum ©cßtebsrichter in allen arbeitêftreitigfeiten
im ©ebiete ber ©tabt 3""$ machen. 9Jtan oetfefjone
biefen fo rote fo überlafteten 9J?agiftraten mit einer ber»

artigen aufgäbe. ÜBenn roirflich bie Uîotroenbigfeit be»

fleht, ben Segriff ber ortsüblichen arbeitSbebingungen
etner Kontrolle ju unterroerfen, fo übertrage man biefe

aufgäbe einer neutralen ©teile, oteüeicht bem ftäblifc^en
SinigungSamte.

Sine weitere Beftimmung, bie roir als unjroecfmäffig
befämpfen müffen, ftnben roir in art. 34 über bie Unter»

oerbingung oon arbeiten. Saß bte Unteroerbtngung
nur mit befonberer 3uftimmung ber oergebenben Bel)örbe
juläffig unb baß ber Unternehmer auch im galle einer
Unteroerbtngung ber ©tabt gegenüber oerantroortlich
bleibt, ift richtig unb annehmbar. SBir halten eS auch
für juläffig, baß befonbere ©anramien oerlangt roerben
im galle ber 3"laffung oon llnterafforben. ÜBenn bte

Kommiffion aber (ber ftabträtlicf)e Sntrourf enthält nichts
bergleichen) ben Unternehmer roill haften laffen für bte

Bejahung ber arbeitet unb Sieferanten, fo legt fie bem
Unternehmer bamit eine Pflicht auf, bie er unmöglich
übernehmen fann. ©ie überbinbet ihm bamit auf gahre
hinaus eine Sürgfcfjaft juqunften ber arbeitet unb im
befonbern ber ßieferanten beS als Uuterafforbant ju»
gezogenen Unternehmers auf, bie fein feriöfer Unternehmer
für einen anbern übernehmen fann. SS hanbelt fief)

nidht um ein IRififo, roie etneS ber oielen, bie ber Unter»
nehmer als feinem ©tanbe jugefjörig ju betrachten ge»

roohnt ift. SS hanbelt fief) olelmehr um eine ber mit
Stecht oerpönten Bürgfcbaften, bie h^r infofern ihre
Befonberbett hätte, als auS ißt gorberungen h^far»
geßen müßten, beren Berechtigung an jïcf) unb beren
Umfang faunt ju prüfen roären, bie aber ganj un»

jroeifelbaft otelfach auS biefem ober jenem ©runbe er»

hoben roürben unb ju ^rojeffen führen müßten. Sie
hier angefochtene Beftimmung ift unannehmbar. Sie
Borfchriften beS ftablrällidjen SntrourfeS genügen auch
ooUftänbig, um ben Unternehmer ju /goingen, in ber
9BahI feiner Unterafforbanten oorfichtig unb geroiffen»
haft ju fein.

auf etnen roeitern ißunft ber Bortage möchten roir
noch hinraffen- betrifft art. 27, ber bte Be»

fdhaffung ber ju ben ftäbtifchen arbeiten erforberlicßen
arbeitSfräfte regelt. ÜBir oerftet)en eS bitrchauS, baß
ber ©tabtoerroaltung baran liegen muß, ben ftäbtifchen
arbeitSnachroeiS ju förbem. SS muß aber boef) baran
ertnnnert roerben, baß eine in oielen Berufen fo feßr
eingeübte IßrajiS, roie fie bie llmfdjau — baS h^ßt bte

birefte Stadhfrage ber arbeiifucßenben unb ihre birefte
Slnftellung auf ®erfplät',en, in ben 2Berfftätten unb
Bureaus — nicht bejeitigt roerben fann burdh bte auf»
nähme oon Befiimmungen tn einer ©ubmiffionSoerorb»
nung BBir roürben eS beShalb für jroeefmäßig eradhten,
art. 27 fo ju formulieren, baß er ben tatfäcfjitchen Ber»
hältniffen gerecht roirb.

Urb nun bie anträge ber fojialbemofratifchen SJtin»

berhett. 3mei biefer aniräge betreffen baS ©ubmiffionS»
oerfahren. ©ie oetlangen tn art. 17 bie ©trefefjung
ber Beftimmungen, roelcße ben Bewerbern geftaftet, bem

SröffnungSalte ber angebote beijuroohnen, unb in àrt. 23
©treichung berjenigen, bie ben ©tabtrat oeranlaffen
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Arbeiten und Lieferungen in den Werkstätten, Magazinen
und auf den Arbeitsplätzen zu überwachen und während
dieser Zeit die Einhaltung der Vorschriften der Ver-
ordnung zu kontrollieren, sowie den Anschlag der Arbeils-
bedingungen auf dem Arbeitsplatze und in den Werk-
stätten zu fordern. Wenn die vergebende Behörde aber
zu dieser Kontrolle „alle ihr gutscheinenden Mittel" an-
wenden soll, von den Arbeitern direkt Beschwerden über
die Nichteinhaltung der Arbeitsbedingungen entgegen-
nehmen will und dergleichen, so geht dies unzweifelhaft
weit über das hinaus, was einem Unternehmer zugemutet
werden darf. Es müßte sich aus solchen Bestimmungen
eine Bevormundung des Unternehmers ergeben, die um
so unerträglicher wirken müßte, als sie naturgemäß nicht
durch die Behörde selbst, sondern in der Praxis durch
untergeordnete Angestellte ausgeübt würde Ihr besom
deres Gesicht erhalten diese Bestimmungen ober in Ver-
bindung mit andern Vorschriften der Vorlage. In
Art. 22 ist unter andern, bestimmt, daß Angebote von
Unternehmern ausgeschlossen sein sollen, die für die Ein-
Haltung der Vorschriften des 5. Abschnittes die erforder-
liche Sicherheit nicht bieten. Der erste Artikel dieses
Abschnittes bestimmt nun, daß die Unternehmer die or'.s-
üblichen Arbeitsbedingungen einzuhalten hätten. Eine
durchaus richtige und für alle annehmbare Vorschrift.

Das in Art. 33 formulierte Beschwerderecht der
Arbeiter wird diese Vorschrift aber zu einem Quell
fortdauernder Streitigkeiten machen. Die Bouoerwaltung
muß diese Bestimmungen so auffassen, daß sie Beschwerden
der Arbeiter über die Nichtinnehaltung der „ortsüblichen
Arbeitsbedingungen" jederzeit entgegennehmen, und auch
dann zu prüfen habe, wenn der angeschuldigte Unter-
nehmer momentan keine städtische Arbeit ausführt. Das
ist eine ganz selbstverständliche Folgerung, denn der im
Momente der AnHebung der Anklage von der Stadt
nicht beschäftigte Unternehmer kann schon in ollernächster
Zeit für die Übertragung städtischer Arbeiten in Frage
kommen. Ist die Anschuldigung gerechtfertigt, so darf
er nach den Bestimmungen der Kommissionsoorlage nicht
berücksichtigt werden Eine derartige Anschuldigung
kann aber unmöglich in wenigen Tagen geprüft und er-
ledigt werden. Die Folge wäre, daß die Bestimmungen
sich zu einer scharfen Waffe in der Hand der Gewerk-
schaffen gestalten würden, geeignet jeden ihnen aus
diesem oder jenem Grunde mißbeliebigen Unternehmer
von der Übernahme städtischer Arbeiten auszuschließen;
die Anschuldigung müßte nur im richtigen Momente er-
folgen. Darüber hinaus ist zu sagen, daß der Begriff
der „ortsüblichen Arbeitsbedingungen" für Berufe m,t
vollausgebauten Tarifverträgen ja klar umschrieben sein

mag, für die Mehrzahl der Gewerbe aber durchaus
nicht sicher abzugrenzen ist. Die Möglichkeit scheinbar
begründeter, in Wirklichkeit aber ungerechter Anschul-
digungen, ist in weitem Umfange gegeben. Im weitern
kann und darf die Entscheidung über derartige wirtschaft-
liche Streitfragen nicht zum Schaden einzelner Unter-
nehm er in die Hände von Administratiobehörden gelegt
werden. In deren eigenem Interesse nicht! Die Durch
führung der hier angefochtenen Bestimmungen müßte
die Bauvorstände, vor allem den Vorstand des Bau-
wesens I, zum Schiedsrichter in allen Arbeitsftreitigkeiten
im Gebiete der Stadt Zürich machen. Man verschone
diesen so wie so überlasteten Magistraten mit einer der-
artigen Aufgabe. Wenn wirklich die Notwendigkeit be-

steht, den Begriff der ortsüblichen Arbeitsbedingungen
einer Kontrolle zu unterwerfen, so übertrage man diese

Aufgabe einer neutralen Stelle, vielleicht dem städtischen
Einigungsamte.

Eine weitere Bestimmung, die wir als unzweckmässig
bekämpfen müssen, finden wir in Art. 34 über die Unter-

verdingung von Arbeiten. Daß die Unterverdingung
nur mit besonderer Zustimmung der vergebenden Behörde
zulässig und daß der Unternehmer auch im Falle einer
Unterverdingung der Stadt gegenüber verantwortlich
bleibt, ist richtig und annehmbar. Wir halten es auch
für zulässig, daß besondere Ganramien verlangt werden
im Falle der Zulassung von Unterakkorden. Wenn die

Kommission aber (der stadträtltche Entwurf enthält nichts
dergleichen) den Unternehmer will haften lassen für die

Bezahlung der Arbeiter und Lieferanten, so legt sie dem
Unternehmer damit eine Pflicht auf, die er unmöglich
übernehmen kann. Sie überbindet ihm damit auf Jahre
hinaus eine Bürgschaft zugunsten der Arbeiter und im
besondern der Lieferanten des als Unterakkordant zu-
gezogenen Unternehmers auf, die kein seriöser Unternehmer
für einen andern übernehmen kann. Es handelt sich

nicht um ein Risiko, wie eines der vielen, die der linier-
nehmer als seinem Stande zugehörig zu betrachten ge-
wohnt ist. Es handelt sich vielmehr um eine der mit
Recht verpönten Bürgschaften, die hier insofern ihre
Besonderheit hätte, als aus ihr Forderungen hervor-
gehen müßten, deren Berechtigung an sich und deren
Umfang kaum zu prüfen wären, die aber ganz un-
zweifelhaft vielfach aus diesem oder jenem Grunde er-
hoben würden und zu Prozessen führen müßten. Die
hier angefochtene Bestimmung ist unannehmbar. Die
Vorschriften des stadträtlichen Entwurfes genügen auch
vollständig, um den Unternehmer zu zwingen, in der
Wahl seiner Unterakkordanten vorsichtig und gewissen-
haft zu sein.

Auf einen wettern Punkt der Vorlage möchten wir
noch kurz hinweisen. Er betrifft Art. 27, der die Be-
schaffung der zu den städtischen Arbeiten erforderlichen
Arbeitskräfte regelt. Wir verstehen es durchaus, daß
der Stadtverwaltung daran liegen muß, den städtischen
Arbeitsnachweis zu fördern. Es muß aber doch daran
erinnnert werden, daß eine in vielen Berufen so sehr
etngelebte Praxis, wie sie die Umschau — das heißt die
direkte Nachfrage der Arbeiisuchenden und ihre direkte

Einstellung auf Werkplätzen, in den Werkstätten und
Bureaus — nicht beseitigt werden kann durch die Auf-
nähme von Bestimmungen in einer Submissionsoerord-
nung Wir würden es deshalb für zweckmäßig erachten,
Art. 27 so zu formulieren, daß er den tatsächlichen Ver-
Hältnissen gerecht wird.

Und nun die Anträge der sozialdemokratischen Min-
derheit. Zwei dieser Anträge betreffen das Submissions-
verfahren. Sie verlangen in Art. 17 die Streichung
der Bestimmungen, welche den Bewerbern gestattet, dem

Eröffnungsakte der Angebote beizuwohnen, und in Art. 23
Streichung derjenigen, die den Stadtrat veranlassen
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roiU, ©ad)oerftänbige jujujteben, beoor er einen 3Bett»
beroerb roegen „itlopaler ifketSfieigerung" annulliert.
Hetbe Heftimmungen gehören ju ben ©chranfen, non
benen roir etnleitenb betnerften, baß fie baju bicnen
follen, SRißftänben im ©ubmiffionSroefen oorjubeugen.
©8 märe außerorbentlid) ju bedauern, roenn biefe burch»
aus iroccfmä^igen Heftimmungen fallen mürben, bie aud)
für ben ©tabtrat annehmbar ftnb, für baS ©eroerbe
aber bie ©rfüdung alter fßoftutate auch für baS ©ebiet
ber ©tabt 3üric^ bringen foUen.

®ie fojialbemofratifc^e Hlinberheit »erlangt • fobann
in Art. 22 bte Aufnahme oon jroei Heftimmungen, bie

für ben AuSfdjluß non Angeboten maßgebenb fein follen.
©8 follen einmal Angebote non ber Herücffid)tigung
au§gefrf)loffen roerben, bie oon Unternehmern herrühren,
bie bem ©roßen ©tabtrate angehören. @8 wirb jroetfeU
lo8 fehr intereffant fein, bte Hegrünbung biefeS Antrages
ju hören ; fie roirb rool)l bem AntragfteÜer bie geroünfchte
Gelegenheit geben, über ben Unternehmerftanb im atl=

gemetnen unb ben ftabtjürcherifchen im befonbern her--

zufallen. ®ie bem ©roßen ©tabtrat angehörenden
Unternehmer roerben bie Hefäropfung biefe8 Antrages
roohl îaum felbft übernehmen. ®aß feine Annahme ihr
Au8fd)etbeii au8 bem ©roßen ©tabtrat zur $olge hätte,
ift etnlemf)tenb. ©8 ift nirfjt anzunehmen, baß biefe
SRänner $eit unb SRühe im ®ienft ber ©tabtoerroaltung
opfern roerben, um dann allgemein oon ben RBett»

bewerben be8 größten HeftellerS int ©eblete ber ©tabt
au8gefdhloffen ju roerben, alfo mlnbern Hechts al8 ihre
Sollegen ju fein.

®er jroeite Au8fd)ließgrunb fall bie Unternehmer
treffen, bie „erroiefenermaßen Arbeiter roegen ber AuS»

Übung oerfaffungSmäßiger SR echte maßregeln ober nidjt
einftellen." ®er außerorbentlid) roeitgehenbe Horfdjlag
foil in ber fjauptfache ba8 fogenannte KoalttionSrecht
ber Arbeiter fdhüßen. AIS Inhalt ber ©ubmiffionS»
oerorbnung müßte ber HerfaffungSgrunbfat), ber ba8

Herein8red)t geioährlelftet, auf aüc biejentgen Unter»
nehmer angeroenbet roerben, bie bie Angehörigen einer
beftimmten ©eroerffchaft nicht befchäftigen wollten. @8

müßte gefolgert roerben, baß ein Unternehmer, ber ftch

weigerte, fozialbemofratifd)e Arbeiter etnjuftellen ober
ber fold)e entlaffen würbe, weil ihre ©eroerffchaft feinen
Hetrteb feßroer gefd)äbigt hat, oon ber Heioetbung um
ftäbtifdje Arbeiten auszufließen fei. Unb ba8 forbert
biefelbe ©ojialbenrofratie, bte in allen Hetrieben, bie ihr
in biefer ober jener fjorm Untertan finb, mit allen
Mitteln oerhinbert, baß anber8 ober gar nicht organi»
fterte Arbeiter jugelaffen roerben. @8 ift oöllig undent»

bar, baß bie ©tabt bureß bie Aufnahme einer derartigen
Heftiminung benfelben fozialbemofratifchen ©eroerf»
fchaften ein ©onberrecht zu oerfdjaffen fuebe, bie ihrer»
feitS ftetëfort ba8 HereinSredht ihrer fRîitarbeiter mit
allen Mitteln ju oerleßen traditen. ®aß Unternehmer
auSgefchloffen werben, bie eine Organifation ihrer Ar»
beiter überhaupt oerhinbern, liegt roohl im ©inne unferer
3eit. 3Bir fönnen baher einer ^Regelung be8 HoalitionS»
rechte8 im ©inne bcS fiabtrdtlichen ©ntrourfeS eoentueü

jufiimmen, ber grunbfählid) ba8 HereinSred)t ber Ar»
beiter fd)üt)t, eine Herleßung aber auSbrücftid) oernelnt,
roenn Arbeiter entlaffen roerben, bie ibrerfeitS baS

Herein Stecht ihrer SIRitarbeiter beeinträchtigen. 3Bir
halten aber bafür, baß aud) für biefen Au8fchließung8»
grunb bie fyefiftcllungen einer neutralen Stelle, etwa des

©inigungSamteS, maßgebenb fein follen.
^fn einem weitem URinberheitSantrag roirb an ©teile

ber üblichen oierjelmtägigeu üohnauSzabiuiig bie roöchent»

liehe »erlangt. @8 ift hier oor allem ju roieberholen,
baß bie ©ubmiffionSoerorbnung nicht ber Ort fein fann,
berartige Heuerlingen burdhzufehen. ASit fügen hier

lebiglich bei, baß auch tetrte fachlichen ©rünbe oorliegen,
btefe Heuerung einzuführen.

3n letzter Sinie befämpft bie fojialbemofratifche
füRlnberheit bie oon ber Kommiffion in Art. 36 auf»

genommene Heftimmung, bte ben Unternehmer oor bem

Abzug ber Sonoentionalftrafe fdjütsen, roenn er ohne
petfönlicheS Herfdßulben burch geroerbliche Kolleftio»
fireitigfelten an ber rechtzeitigen HoUenbung feiner Ar»
beiten gehinbert wirb. ®te Hefätnpfung biefer ©cf)ut)=
beftimmung ift leicht oerftänblid), ift boch bie brohenbe
Sonoentionalftrafe eine ©auptroaffe, bie ber ©eroerf»
fchaft baju oerhilft, ben Unternehmer ihren ^orberungen
gefügig ju mad)en. ®er ©ntfe^eib be8 93unbe8geridhte8,
baß ber Streif ein HorfommniS fei, baS ber Unter»
nehmer heute bei jeber länger bauernben Arbeit oorauS»
fehen müffe, zwingt ihn, ftch flegert bie brohenbe Hon»
oentionalftrafe z" fd^ü^en. @8 ift einfach unrichtig,
baß bie Hehörbe burch öie Aufnahme einer folgen He»

fiimmung in ben SBerfoertrag etnfeitig zugunften ber
Unternehmer ©tellung nehme. Qeber ©treif fchäbigt ben
Unternehmer außerorbentlicf), auch "die baß ihm eine

Honoentionalftrafe auferlegt roirb. ®er bei einer ftäbti»
fd)en Arbeit beftreifte Unternehmer fann als einzelner
bte ^orberungen ber ©eroerffdjaften fo wenig einfach
erfüllen unb fid) bamit ben AtbeitSfdeben erfaufen, al8
e8 ber einzelne Arbeiter zu tun oermödjte; auch ift
feinen HerufSfolIegen fiollegialität fcfjulbig. ®er mit
ber Arbeit8nieberlegung znRngenb oerbunbene ©dhaben
ift an fid) fo groß, baß bte Kollegialität beS Unternehmers
fo fcf)on hart auf bie $robe geftellt roirb. $>aß ber
Unternehmer überdies bie ftorberungen ber ©eroerffchaften
nicht nur für bie ftäbtifdje Arbeit, fonbern auch für
feinen ganzen Hetrieb annehmen müßte, ift einleud)tenb.

@8 mag zu>edmäßig feßeinen, bie forage näher zu
prüfen, wann ben einzelnen Unternehmer ein perfön»
iid)eS Herfdjulben an ber Holleftioftreitigfeit treffe. ®ie
ffrage muß aber in jebem einzelnen ffalle befonberS
beurteilt roerben. ©in 33erfd)utben bei einzelnen Unter»
nebmerS ift ohne weiteres ba zu oerneinen, roo ganze
©eroetbe oom ©treife betroffen roerben. ®er ©ntfchetb
fönnte im einzelnen ffalle roohl auch in biefer fjrage
bem ©inigungSamte übertragen roerben.

®en Heratungen beS ©coßen ©tabtrateS über biefe
Horlage roirb roohl regeS Qntereffe entgegengebracht
roerben. 3Bir bürfen roohl erroarten, baß bie bürger»
liehen Parteien gefchloffen bafür einfteßen, bie fjSunfte
ZU reoibieren, bie bem in ber ifkajiS ©teßenben He»
beiden einflößen itiüffen; oor allem müffen bte ein»

feitigen unb fcfjroffen Anträge ber fojtalbemofratifchen
ÜRinberheit abgelehnt roerben. ÜRöge auS ben Heratnngen
ein ffierf hetuorgehen, baS in roirffamer SBeife baS

©ubmiffionSroefen fanieren hilft, ein 3Berf, baS einen
billigen unb gerechten Ausgleich ber ^ntereffen aller
Heteiltgteu barftellt unb bem 3Bof)le ber ©tabt bient.

®arübet ftnb roir unS freilich flar, baß feine ©ub=
miffionSoerorbnung an ftch genügen roirb, bie tiefen
©djäben im ©ubmiffionSroefen zu befeitigen. $ie ®e<

funbung muß oor allem auch i Unternehmerftanbe
febft etnfetjen. ©ine juoetläffige Huchhaltung, aus ber
bie ©rgebniffe beS HetriebeS eintoanbfrei heïoorgehen
unb bte ©cßaffung weiterer fidlerer ©runblagen für bie
Halfulation ftnb oor allem bie 2Rittel, eine bauetnbe
©efunbung herbeizuführen. Auch öie Hefanntgabe ber
©rfahrungen feriöfer Unternehmer fönnte außerorbentlid)
oiel zur Hefferung ber Herhältniffe beitragen, ©o möge
benn aud) ber Unternehmerftanb |>anb anlegen unb
ernftlich fief) bemühen, befferc 3uftänbe herbeizuführen.
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will. Sachverständige zuzuziehen, bevor er einen Wett-
bemerk wegen „illoyaler Preissteigerung" annulliert.
Beide Bestimmungen gehören zu den Schranken, von
denen wir einleitend bemerkten, daß sie dazu diinen
sollen, Mißständen im Submissionswesen vorzubeugen.
Es wäre außerordentlich zu bedauern, wenn diese durch-
aus zweckmäßigen Bestimmungen fallen würden, die auch
für den Stadtrat annehmbar sind, für das Gewerbe
aber die Erfüllung alter Postulate auch für das Gebiet
der Stadt Zürich bringen sollen.

Die sozialdemokratische Minderheit verlangt sodann
in Art. 22 die Aufnahme von zwei Bestimmungen, die

für den Ausschluß von Angeboten maßgebend sein sollen.
Es sollen einmal Angebote von der Berücksichtigung
ausgeschlossen werden, die von llnternehmern herrühren,
die dem Großen Stadtrate angehören. Es wird zweifel-
los sehr interessant sein, die Begründung dieses Antrages
zu hören; sie wird wohl dem Antragsteller die gewünschte
Gelegenheit geben, über den Unternehmerstand im all-
gemeinen und den stadtzürcherischen im besondern her-
zufallen. Die dem Großen Stadtrat angehörenden
Unternehmer werden die Bekämpfung dieses Antrages
wohl kaum selbst übernehmen. Daß seine Annahme ihr
Ausscheiden aus dem Großen Stadtrat zur Folge halte,
ist einleuchtend. Es ist nicht anzunehmen, daß diese

Männer Zeit und Mühe im Dienst der Stadtverwaltung
opfern werden, um dann allgemein von den Wett-
bewerben des größten Bestellers im Gebiete der Stadt
ausgeschlossen zu werden, also mindern Rechts als ihre
Kollegen zu sein.

Der zweite Ausschließgrund soll die Unternehmer
treffen, die „erwiesenermaßen Arbeiter ivegen der Aus-
Übung verfassungsmäßiger Rechte maßregeln oder nicht
einstellen." Der außerordentlich weitgehende Vorschlag
soll in der Hauptsache das sogenannte Koalitionsrecht
der Arbeiter schützen. Als Inhalt der Submissions-
Verordnung müßte der Verfassungsgrundsatz, der das
Vereinsrecht geivährleistet, auf alle diejenigen Unter-
nehmer angewendet werden, die die Angehörigen einer
bestimmten Gewerkschaft nicht beschäftigen wollten. Es
müßte gefolgert werden, daß ein Unternehmer, der sich

weigerte, sozialdemokratische Arbeiter einzustellen oder
der solche entlassen würde, weil ihre Gewerkschaft seinen
Betrieb schwer geschädigt hat, von der Bewerbung um
städtische Arbeiten auszuschließen sei. Und das fordert
dieselbe Sozialdemokratte, die in allen Betrieben, die ihr
in dieser oder jener Form Untertan sind, mit allen
Mitteln verhindert, daß anders oder gar nicht organi-
sierte Arbeiter zugelassen werden. Es ist völlig undenk-
bar, daß die Stadt durch die Aufnahme einer derartigen
Bestimmung denselben sozialdemokralischen Gewerk-
schaffen ein Sonderrecht zu verschaffen suche, die ihrer-
setts stetsfort das Vereinsrccht ihrer Mitarbeiter mit
allen Mitteln zu verletzen trachten. Daß llnternehmer
ausgeschlossen werden, die eine Organisation ihrer Ar-
beiter überhaupt verhindern, liegt wohl im Sinne unserer
Zeit. Wir können daher einer Regelung des Koalitions-
rechtes im Sinne des stadlrätlichen Entwurfes eventuell
zustimmen, der grundsätzlich da§ Veretnsrecht der Ar-
beiter schützt, eine Verletzung aber ausdrücklich verneint,
wenn Arbeiter entlassen werden, die ihrerseits daS

Vereinsrccht ihrer Mitarbeiter beeinträchtigen. Wir
halten aber dafür, daß auch für diesen Ausschließungs-
gründ die Feststellungen einer neutralen Stelle, etwa des

Einigungsamtes, maßgebend sein sollen.

In einem wettern Minderheitsantrag wird an Stelle
der üblichen vierzehntägigeu LohnauSzahlung die wöchent-
liche verlangt. Es ist hier vor allem zu wiederholen,
daß die Submissionsverordnung nicht der Ort sein kann,

derartige Neuerungen durchzusetzen. Wir fügen hier

lediglich bei, daß auch keine sachlichen Gründe vorliegen,
diese Neuerung einzuführen.

In letzter Linie bekämpft die sozialdemokratische
Minderheit die von der Kommission in Art. 36 auf-
genommene Bestimmung, die den Unternehmer vor dem

Abzug der Konventionalstrafe schützen, wenn er ohne
persönliches Verschulden durch gewerbliche Kollektiv-
streitigkeiten an der rechtzeitigen Vollendung seiner Ar-
beiten gehindert wird. Die Bekämpfung dieser Schutz-
bestimmung ist leicht verständlich, ist doch die drohende
Konventionalstrafe eine Hauptwaffe, die der Gewerk-
schaff dazu verhilft, den Unternehmer ihren Forderungen
gefügig zu machen. Der Entscheid des Bundesgerichtes,
daß der Streik ein Vorkommnis sei, das der Unter-
nehmer heute bei jeder länger dauernden Arbeit voraus-
sehen müsse, zwingt ihn, sich gegen die drohende Kon-
ventionalstrase zu schützen. Es ist einfach unrichtig,
daß die Behörde durch die Aufnahme einer solchen Be-
stimmung in den Werkvertrag einseitig zugunsten der
Unternehmer Stellung nehme. Jeder Streik schädigt den
Unternehmer außerordentlich, auch ohne daß ihm eine

Konventionalstrafe auferlegt wird. Der bei einer ftädti-
schen Arbeit bestreikte Unternehmer kann als einzelner
die Forderungen der Gewerkschaften so wenig einfach
erfüllen und sich damit den Arbeitsfrteden erkaufen, als
es der einzelne Arbeiter zu tun vermöchte; auch er ist
seinen Berufskollegen Kollegialität schuldig. Der mit
der Arbeitsniederlegung zwingend verbundene Schaden
ist an sich so groß, daß die Kollegialität des Unternehmers
so schon hart auf die Probe gestellt wird. Daß der
llnternehmer überdies die Forderungen der Gewerkschaften
nicht nur für die städtische Arbeit, sondern auch für
seinen ganzen Betrieb annehmen müßte, ist einleuchtend.

Es mag zweckmäßig scheinen, die Frage näher zu
prüfen, wann den einzelnen Unternehmer ein persön-
liches Verschulden an der Kollektivstreiligkeit treffe. Die
Frage muß aber in jedem einzelnen Falle besonders
beurteilt werden. Ein Verschulden des einzelnen llnter-
nehmers ist ohne weiteres da zu verneinen, wo ganze
Gewerbe vom Streike betroffen werden. Der Entscheid
könnte im einzelnen Falle wohl auch in dieser Frage
dem Etnigungsamte übertragen werden.

Den Beratungen des Großen Stadtrates über diese

Vorlage wird wohl reges Interesse entgegengebracht
werden. Wir dürfen wohl erwarten, daß die bürger-
lichen Parteien geschlossen dafür einstehen, die Punkte
zu revidieren, die dem in der Praxis Stehenden Be-
denken einflößen müssen; vor allem müssen die ein-
seiligen und schroffen Anträge der sozialdemokratischen
Minderheit abgelehnt werden. Möge aus den Beratungen
ein Werk hervorgehen, das in wirksamer Weise das
Submissionswesen sanieren hilft, ein Werk, das einen
billigen und gerechten Ausgleich der Interessen aller
Beteiligten darstellt und dem Wohle der Stadt dient.

Darüber sind wir uns freilich klar, daß keine Sub-
missionsverordnung an sich genügen wird, die tiefen
Schäden im Submissionswesen zu beseitigen. Die Ge-
sundung muß vor allem auch im Unternehmerstande
sebst einsetzen. Eine zuverlässige Buchhaltung, aus der
die Ergebnisse des Betriebes einwandfrei hervorgehen
und die Schaffung weiterer sicherer Grundlagen für die
Kalkulation sind vor allem die Mittel, eine dauernde
Gesundung herbeizuführen. Auch die Bekanntgabe der
Erfahrungen seriöser Unternehmer könnte außerordentlich
viel zur Besserung der Verhältnisse beitragen. So möge
denn auch der Unternehmerstand Hand anlegen und
ernstlich sich bemühen, bessere Zustände herbeizuführen.
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